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ANFRAGE 

des Abgeordneten Peter Wurm 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend HG Wien beurteilt Klauseln zur Servicegebühr bei Ö-Ticket als 
gesetzwidrig 

Folgende Pressemitteilung wurde am 23. November 2023 durch den Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) veröffentlicht: 1 

VKI: HG Wien beurteilt Klauseln zur Servicegebühr bei Ö-Ticket als 
gesetzwidrig 
Servicegebühr bei Veranstaltungstickets ohne erkennbare Leistung ist 
unzulässig 

Im März dieses Jahres hatte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im 
Auftrag des Sozialministeriums die CTS Eventim Austria GmbH, die das 
Ticketservice „Ö-Ticket" betreibt, geklagt. Gegenstand des Verfahrens waren 
Klauseln in den Vertragsbedingungen von Ö-Ticket, darunter auch solche, die 
„Servicegebühren" für den Kauf von Veranstaltungstickets und deren 
Rückerstattung regeln. Das Handelsgericht (HG) Wien erklärte jetzt die vom VKI 
beanstandeten Regelungen zur Servicegebühr für unzulässig. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig. 

Das Ticketunternehmen sieht auf der Homepage, in den Al/gemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) und auf der Buchungsmaske Textpassagen vor, 
welche die Verrechnung einer „Servicegebühr" näher regeln sollen. Das HG 
Wien beurteilte diese Bestimmungen jetzt als intransparent, weil sie die 
Verbraucher:innen völlig im Unklaren lassen, welche konkreten Leistungen mit 
der Servicegebühr tatsächlich einhergehen. Wenn die Kund:innen aber nicht 
wissen, welche Serviceleistungen in diesem Zusammenhang erbracht werden, 
können sie letztlich auch nicht beurteilen, ob diese Leistungen vom 
Unternehmen ordnungsgemäß erbracht wurden. 

Bei den vom Ticketunternehmen im Verfahren vorgebrachten vermeintlichen 
Leistungen war laut HG Wien völlig offen, wo sich Verbraucher:innen 
diesbezüglich informieren können. Dass die Klauselgestaltung keine klare und 
leicht (er-)fassbare Übersicht über anfallende (Zusatz-)Kosten bietet, wurde 
vom Gericht ebenfalls beanstandet. 

Weitere vom HG Wien verworfene Klauseln betrafen unbestimmte Kosten für 
Geschenkverpackungen, die gleichzeitig auch ein gesetzlich verbotenes 
einseitiges Preisänderungsrecht vorsahen; sowie solche Klauseln, die regelten, 
dass angefallene Service- und Versandgebühren im Falle einer 
Veranstaltungsabsage nicht zurückerstattet werden können. 
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„Berechnet ein Unternehmen ein Zusatzentgelt für die im Regelfall zu 
erfüllenden vertraglichen Pflichten - und nicht für eine erforderliche 
Mehrleistung im Einzelfall - dann ist das nicht zulässig", erläutert Dr. Joachim 
Kogelmann, zuständiger Jurist im VKI. „Sollte das Urteil in dieser Form 
rechtskräftig werden, sehen wir hier Rückforderungsansprüche der 
Verbraucher:innen." 

In diesem Zusammenhang richtet der unterfertigte Abgeordnete an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
nachstehende 

Anfrage 

1. Mit welcher Höhe beziffern das BMSGPK bzw. der VKI die 
Rückforderungsansprüche der Verbraucher im Zusammenhang mit den 
gesetzeswidrigen Klauseln zur Servicegebühr bei Ö-Ticket? 

2. Bei welchen anderen Ticket-Vertriebsunternehmen hat der VKI im Auftrag des 
BMSGPK bisher bereits gesetzeswidrige Klauseln in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) festgestellt? 

a. Wurden hier ebenfalls Rechtsverfahren durchgeführt und wie ist das 
Ergebnis? 
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